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betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das ÖIAG-Gesetz geändert 

und die finanziellen Bezieh ungen zwischen dem Bund und der 

österreichischen Industrieholding Aktiengesellschaft neu 

geregelt werden. 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz, mit dem das ÖIAG-Gesetz geändert und die finan­

ziellen Beziehungen zwischen dem Bund und der österreichischen 

Industrieholding Aktiengesellschaft neu geregelt werden 

(ÖIAG-Gesetz und ÖIAG-Finanzierungsgesetz-Novelle 1993). 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Tei 1 I 

Das Bundesgesetz vom 4. April 1986, BGBl.Nr. 204/1986 (ÖlAG­

Gesetz) wird wie folgt geändert: 

1. § 1 wird wie fOlgt geändert: 

a) Der bisherige Abs. 3 erhält die Be ze i chnung Abs. 2. 

b) Es werden neue Absätze 3 und 4 an gefügt , die 

wie folgt lauten : 

"(3) Die Unternehmensstruktur der Austrian Indu­

stries AG wird aufgegeben; der Austrian Indu­

stries Konzern wird auf mehrere gesellschafts­

rechtlich selbständ i ge Unternehmen und Unter­

nehmensgruppen aufgeteilt. Die Austrian Indu­

stries Aktiengesellschaft i s t  im Wege der Ver­

schmelzung durch Aufnahme auf die Gesellschaft 

zu �bertragen ; hiebei ist eine spätestens für 

den I.Jänner 1994 aufgestellte Schlu ß b ilanz 
zugrundeZ U l egen. 
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.. (4) Die Gesellschaft ist verpflichtet, die ihr un­

mittelbar gehörenden Beteiligungen an indu,... 

striellen Unterne4mungen i n  angemessener 

Frist mehrheitlich abzugeben; 

wo dies wirt�chaftlich zweckmäßig ist, 
.können auch einzelne Betri.ebe oder mi ttel­

bare Beteiligungen, insbesondere solche, 

die nicht 'zum Kernbereich der Unternehmungen 

gehöreri; getrennt abgegeben werden .. Dabei ist 

darauf Bedacht zu nehmen, daß österreichische 

Industriebetriebe und industrielle Wert­

schöpfung, soweit wirtschaftlich vertretbar, 

erhalten bleiben. Diese Aufgapen sind in der 

Satzung der Gesellschaft zu verankern. n 

2. § 2 bis. § 7 werden geändert und lauten wie folgt: 

"§2· (1) Die Gesellschaft hat darauf hinzuwirken, 

daß bei den Unternehmungen, welche ihr 

unmittelbar oder mittelbar mehrheitlich 

gehören, di"e zur Herstellung möglichst 

günstiger Vorausset,zungen für die privati­

sierung erforderlichen Maßnahmen gesetzt 

werden. Insbesondere können best-ehende 

Unternehmen, soweit zweckmäßig, zu Unter­

nehmensgruppen (§ 15 Aktiengesetz, § 115 
GmbH-Gesetz) zusammengefaßt werden. 

Nur zur Erreichung dieser Ziele kann 
'. 

die Gesellschaft Weisungert erteilen und 

Richtlinien erlassen. Die Bi�dun�i eines 

Konzernverhältnisses zwischen der Gesell­

schaft und den Unternehmen, welche ihr 

u�ittelbar oder mittetbar mehrheitlich 

. gehören, wird ausgeschlossen. 
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(2) Auf die Gesellschaft sind die für Aktiengesell� 
\ ,  " ' 

schaften allgemein geltenden gesetzlichen Be-

stimmungen,anzuwenden" soweit sich aus diesem 

B�ndesgesetz nichts anderes ergibt. 

(3) , § llO des Arbeitsverfassungsgesetzes, BGBl. Nr. 

(1 ) 

2 2/lQ74, in der jeweils geltenc;len' Fassung, ist 

auf die Gesellschaft nicht anzuwenden. 

In "Erfüllung des gesE;!tzlichen Auftrages 

gemäß § lAbs. 4 hat der Vorstand nach 
' Befassung des Aufsichtsrates der Hauptversamm­

lung Priva:l=isierungskonzepte vorzulegen. " Diese 

hqben insbesondere die Art und das Ausmaß sowie 

die Termine der geplanten Privatisierungen zu 

enthalten und sollen sich zunächst 

an folgenden,Zielsetzungen orientieren: 

a) Aus der Austrian Industries AG werden die 

Unternehmensgruppen Stahl und Technologie 
, , 

ausgegründet; die Technologie-Gruppe soll 
t 

bis Mitte 1994 zu 51 % über die Börse priva, 

tisiert werden. Die Unternehmensgruppen 

Stahl und Techhologie sollen zu 25 % mitein­

ander verschränkt ,werden'. 24 % der Techno­

logie-Gruppe sollen bei der ÖIAG verbleiben. 

Die .in den Unternehmensgruppen zusaminenge-, 

faßten operativen Gesellschaften sollen, 
, -

soweit wirtschaftlich geboten, als Aktienge-

sellschaft organisiert werden. 
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b) Die Edelstahlgruppe Böhler-Uddehölm sö1l 

über 'die öIAG mit höchstens 2.500 Millionen 

Schilling und/oder durch private Investoren 

mit Eigenkapital so ausgestatt' et werden, 

daß ein Börsegangbis Ende 1996 erfolgen 

kann. Oie Mehrheit der Aktien soll an der 

Börse p,laziert w�rden, ","abei österreichi­

sche Interessen zu wahren sind. 

, . 

c) Die Austria Metall AG soll bis Ende 1995 

saniert Und anschließend mehrheitlich pri­

vatisiert werden, wobei österreichische 

Interessen zu wahren sind. 

d) Die ' öMV AG soll 1994 mehrheitlich privati­

siert �erdert, wobei österreichische Inte,.. 

res�en zu �ahre� sind. Die Privatisierung 

der ÖMV AG soll bis Ende 1995 abgeschlossen 

sein. 

e) Ferner sollen Anteilsrechte an fol genden 

Unter�hmen durch direkte ,Abgabe von Be....; 

teiligungen, Börsegang cder \Fortsetz'ung 

von bereits erfolgten Börsegängen bis zum 

Ausmaß von 100 % privatisiert werden: 

\. 
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SGP Verkehrstechnik GmbH 

VAE Eisenbahnsysteme Aktiengesellschaft 

AUSTRI� MIKROSYSTEME AKTIENGESELLSCHAfT. 

VOEST-ALPINEMedizintechnik 
Gesellschaft m.b. H. 

VOEST-ALPINE Bergtechrtik 
GesellsGhaft m.b.H. 

VOEST-ALPINE Steinel Gesellschaft m. b. H. 

SCHOELLER-BLECKMANN Edel stahl rohr 
Aktiengesellschaft I 

AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEMTECHNIK 
GESELLSCHAFT M. B. H. 

, " - .  ' . . .  

( 2) Das erste Privatisierungskonzept muß 

bis längstens Ende Februar 1994 vorgelegt 

werden. 

(3) Der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und 

Verkehr hat vor einem Beschluß der Hauptversammlung 

über Privatisierungskonzepte der Bundes-

regierung darüber zu berichten. 

(4 ) per Vorstand 'hat dem Bundesminister für öffent­

liche Wirtschaft unq Verkehr halbjährlich über 

den,Fortga�g der Privatisierung zu berichten. 

(l) Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht aus 

fünfzehn Mitgliedern. Der Bundesminister 

für öffentl�che Wirtschaft und Verkehr 

hat vor der Best'ell ung und 'vor der Abberufung eines 

Aufsichtsratsmitgliedes durch die HauptversammlU:ng � 
ausgenommen bei den fünf Mi tgliedern gemäß 

. '  . 

Abs. 3, seinen Vorschlag der Bundesregier�ng zur 

Kenntnis zu bringen. 
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(2). Dem Aufsichtsrat hat Je ein Vertreter. des 

Bundesministers 1ür öffentliche Wirtschaft 

und Verkehr und d�s Bundesministers 

für Finan�en anzugehören. 

(3) Fünf Mitglieder des AUfsichtsrates we.rden von der 

Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte ! ' . . .  • ' .  

( 1 ) 

(Bundesarbeitskammer) vorgeschlagen. 

Diese haben bei Bildung von Aufsichtsrats� 

ausschüssen das Rec:::ht, für je zwei sonstige 

Aufsichtsratsmitglieder ein von der Bundes� 

arqeitskammer vorgeschlagenes Aufsichtsrats­

mitglied namhaft zu machen; ist die Zahl der 

sonstigen Aufsichtsratsmitglieder eine ungerade, 

so ist ein weiteres von der Bundesarbeitskammer 

vorgeschlagenes Aufsichtsratsmitglied namhaft 

zu machen. 

Der Aufsichtsrat hat einen Privatisierungsausschuß 

einzurichten; dieser hat die Aufgabe, Beschlüss� 

des Aufsichtsrates über Maßnahmen der Privatisie­

rung vorzubereiten und die Ausführung der diesbe­

züglichen Beschlüsse zu überwachen. 

(2) .An den Sitzungen des Privatisierungsausschusses 

kann je ein von der Bundesarbeitskammer und der 

Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft nomi­

nierter Sachverständiger teilnehmen; dasselbe 

gilt für Sitzungen des Aufsichtsrates, soweit 
. ' .  . 

Fragen der grivatisierung behandelt werden. 
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Das Erfordernis gemäß § 6.6 Abs. ( 1) Z 3 letzter Satz 

Börsegesetz , BGBl. Nr. 55'5/1989 in der Fassung BGBl. Nr.'· 

529/1993 entfällt bei Privatisierungen nach diesem Bundes� 

gesetz. 

(1) Die Verschmelzung der Austrian Industries A�tien-
. gesellschaft mit der Gesellschaft (§ 1 Abs. 3) 

sowi e Umgründungen und B.ete'il i gungsübert ragungen, 

die der Vorbereitung von Privatisierungen ein­

schließlich der Zusammenfassung von Unterneh­

mensgruppen ( §  2 Abs. 1) dieneJil, sind von den 

bunqesgesetzlich geregelten Abgaben und Gebühren 

befreit. 

, (2) Vorgänge zWischen dem Bund und der Gesellschaft 

sind von den Kapitalverkehrsteuern und den 

Rechtsgeschäftsgebühren für Darlehen und Kredite 

befrei t. " 

3. Die Anlage zu diesem BundeSgesetz wird aufgehoben. 

I, 

655/A XVIII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original) 7 von 24

www.parlament.gv.at



- 8 -

Teil 11 

Das Bundesgesetz vom 9. Juli 1991, BGBl. Nr. 421/1991, mit dem fi­

nanzielle Beziehungen zwi'schen dem Bund und der Osterreichischen 

Industrieholding Aktiengesellschaft geregelt werden, wird wie 

fol gt geände+t: 

1. Artikel I § 1 1. Satz lautet: 

IIFolgende Vorschriften werden aufgehoben:" 

2. Artikel 11 § 1 entfällt. 

3. Artikel 11 § 2 wird geändert und lautet wie folgt: 

(1) Der Bund'esm itlister für Finanzen darf von der Er-
' mächtigung gemäß ÖIAG -Anleihegesetz, BGBl.Nr. 295/ 

1975, in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. 

Nr. 83/1979, 298/1981, 602/1981, 633/1982, 

589/1983, 204/1986 und 298/1987, Hafttingen zu 

übernebmen, nur Gebrauch machen" sowßit eine Um­

schuldungvon Anleihen, Darl�hen oder Krediten 

vorgenommen wi rd, di,e "mi t Bundeshaftung aufgenommen 

wurden, oder soweit' umschuldungen für Zinsen­

zahlungen aus solchen Anleihen, Darlehen oder 

Kredi ten im Gesamtausmaß von höchstens, 7. 500, 

Millionen Schilling vorgenommen, werden. Umschul­

dungsmaßnahmen sind über Veranlassung des Bundes­

ministers für Finanzen von der öIAG durchzuführen. ,' 

Die anläßlich der Umschuldung anfallenden Rechts-' 

geschäftsgebühren und sonstigen Kosten hat der 

Bund der ÖIAG zu ersetzen. 
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Der Bund istverpflicqtet� der ÖIAG die Ausgaben 

für ,zinsen und Tilgungen von Anleihen, Darlehen und 

Krediten, welche die ÖIAG mit Bundeshaftung aufge.,-

. nommen hat, so rechtzeitig. zu ersetzen, daß die 

ÖIAG ihre diesbezüglichen .Verpflichtungen termin­

,gerecht erfüllen kann; dies gilt auch für Anleihen, 
. Darlehen und Kredite. welche die ölAG im Wege der . . ' .  . 

umschuldung mit Haftung des. Bundes gemäß Abs. l 

aufgenommen hat. Keine Verptlichtung'des Bundes 

besteht für Tilgungen von Anleihen, Darlehen und 

Krediten, für die der ölAG vom Bund schon gemäß 

Artikel I § 1 Abs. 3BGB1.Nr. 298/1987, lediglich 

die Zahlungen für Zinsen zu ersetzen sind. 

(3} Pläne für Kapitalmarkttransaktionen der ÖIAG sowie 

diese Maßnahmen selbst, soferne si� gemäß Abs. l 

mit Haftung des Bundes durchgeführt werden, be­

dürfen der Genehmigung des BundesA 

, . 

(4) Die Verbindlichkeiten der ÖIAG, für die der Bundes-

minister für Finanzen zu Refundierungen verpfli�h­

tet ist, und die. entsprech�nden Refundierungsbe­

träge sind im Jal).resabschluß der öIAG als Verbind-· 

lichkeiten qnd Vermögensgegenstände gesondert aus­

zuweisen. " 
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4.  Artikel 111 § 2 wird geändert und lautet wie folgt: 

"§ 2 <.1) Der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und . . 

; . 

Verkehr wird ermächtigt, iin Einyernehmen mi t dem 

. Bundesminister für Finanzen der ölAG ein nachran� 

giges Gesellschafterdarlehen im Ausmaß von höch­

stens 7.·500 Millionen Schilling einzuräumen; der 

Bundesminister für. öffentliche Wirtschaft und 

Verkehr wird ferner eqnächtigt, im Einvernehmen 

�it dem Bundesminister für Finanzen der' öIAG für 

den genannten Bet�ag schon vor der'Zuzählung des' 

Gese11scharterdarlehens Promessen für die Zuzäh1ung 

zu geben. 

(2) Die Bundesregierung hat die gänzliche oder teil­

weise Zu:z:ählung des Gesellschafterdarlehens 

davon abhängig zu machen, daß bei der Umsetzung 

der Privatisierungskonzepte gemäß § 3 

Abs. 1 ölAG-Gesetz entsprechende Fortschritte 

erzielt wurden; weiters hat die Zuzählung nur 

insoweit zu erfolgen, als dies der Eigenkapital­

bedarf und die Liquidität der ÖIAG erforderlich 

erscheinen lassen. 

( 3 ) Eine der ÖIAG gemäß Abs. 1 gegebene Promesse auf 

Zuzählung eines Gesellschafterdarlehens ist im 

Jahresa'bschluß der Ö1AG als Vermögensgegenstand 

"Promesse auf Zuzählung eiIies nachrangigen Gesell­

schafterdarlehens" gesondert auszuweisen. Für den 

. Gegenwert ist unter den Posten des Eigenkapi tals 

ein gesonderter Posten auszuweisen, d.e,r nach. Zu-. 
zählung in einen Posten "Nachrangiges Gesellschaf.:.. 

terdarlehenll über'zuführen ist. 
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(4) Dieses Gesellschafterdarlehen und die darauf ent­

f�llenden Zinsen sind. aus den Erlösen der Priva.ti­

sierungsmaßnahmen gemäß § 1 Abs. 4 ÖIAG..;. 

Ges�tz, BGBl. Nt'. 204/1986, in der jeweils· geltenden 

FaSsung, zurückzuzahlen, soweit dies oh ne Beein-. , 

trächtigung der Erfüllung der übrigen Verpflich';' 

tungen'der ÖIAG möglich ist. 

(5) Es. gll t der Grundsatz, daß der Bund der öIAG 

darüber hinaus· weder weitere Mittel zuführen, 
I 

noch ihre Kapitalmarkttransaktionen absiche'rn 

wird. " 

5. Artikel 1[1 § 3 wird geändert und 'lautet wie folgt: 

1I§ .3 Die 'ÖIAG l1at dem Bundesminister. für Finanzen und . 

dem Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und 

Verkehr während der Laufzeit de� Verpflichtungen 

des Bundes gemäß Artikel 11 § 2 sowie 

Artikel 111 § 2 Abs. 1 dieses Bundesgesetzes 

den Jahresabschluß samt Anhang und den Lagebericht 

sowie den Prüfungsbericht des Abschlußprüfers vor-
, . 

zulegen und dem Bund ein uneingeschränktes Ein-

sichtsrecht in die Kreditgebarung zu gewähren, 

. soweit die Verpflichtungen des Bundes betroffen sind. n 

6. Arti kel 111 § 4 entfällt. 

.; -
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Teil 111 

Der zwischen dem Bund und der öIAG gemäß Artikel 111 § 3 des 

Bundesgesetzes vom 9. Juli 1991, BGB1. Nr. 421/ 1991, mit dem 

finanzielle Beziehungen zwischen dem Bund und der Österrei­

chischen Industrieholdung Aktiengesellschaft geregelt werden, 

abgeschlossene Vertrag wird aufgehoben. 

Teil IV 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut: 

a) der Bundesminister für Finanzen hinsichtlich des Teil I 

Z 2 (§ 6 und § 7 ÖIAG-Gesetz) sowie des Teil 11 Z 3 

(Artikel 11 § 2 Abs. 1 bis 3, 

b) der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 

im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen hin­

sichtlich des Teil I Z 2 (§ 4 Abs. 2 öIAG-Gesetz) , des 

Teil 11 Z 1, 2 und 4 (Artikel 111 § 2 Abs. 1), sowie Z 5, 

ferner hinsichtlich des Teil 111. 

c) der Bundesminister für Justiz hinsichtlich des Teil I, so­

weit dadurch Bestimmungen des Aktiengesetzes 1965 berührt 

werden, 

d) der Bundesminister für Arbeit und Soziales hinsichtlich des 

Teil I Z 1 (§ 2 Abs. 3 ÖIAG-Gesetz), 

e) die Bundesregierung hinsichtlich des Teil 11 Z 4 

(Artikel 111 § 2 Abs. 2), 

f }  hinsichtlich der übrigen Bestimmungen der Bundesminister 

für öffentliche Wirtschaft und Verkehr. 

/l(\In form eller Hinsicht wird vOrgeSChlagen

.

, d en gegenständ lichen Antrag unter Verzicht auf 

" 
\
emeeßrelsung1:z:;sc�n l!� �� �

· 
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ERLÄUTERUNGEN 

zum Bundesgesetz vom • • • • • • •  1993, 
mit dem das öIAG-Gesetz geändert und die finanziellen 

Beziehungen zwischen dem Bund und der österreicJlischen 

Industrieholding Aktiengesellschaft neu geregel t  werden. 

(ÖIAG-Gesetz- und ÖIAG-Finanzierungsgesetznovelle 1993). 

ALLGEMEINER TEIL 

Nachdem sich die wirtschaftliche Lage des öIAG-Konzerns in deI:1 

Jahren seit Inkrafttreten des ÖIAG-Finanzierungsgesetzes, 1987 

deutlich verbessert hatte, wurden mit dem Bupdesgesetz, vom 

9. Juli 1991, mit dem finanzielle Beziehungen zwischen dem Bund 

und der C?sterreichischen Industrieholding Aktiengesellschaft gere­

gel t werden, BGBl . Nr . 421/1991 (Finanzierungsgesetz 1991) die for­

malen Voraussetzungen für· einen Börsegang der Austrian Industries 
.' ' 

AG, di� den industriell bedeutendsten Teil des ÖIAG-Konzerns bil.,... 
dete, geschaffen. 

Die mit dem Finanzierungsgesetz 1991 angestrebten Ziele sind je­

doch aufgrund' der Ergebnisentwicklung 'in Teilen des Austrian In-, 
dustries-Konzerns nicht zu verwirkli' chen; dies betrifft die noch 

, 

ausstehenden Teilzahlungen der ÖIAG an den Bund von I 3, 4 Mrd öS aus 

Privatisierungserlösen und ,Dividenden bis zum Ende der laufenden 

Gesetzgebungsperiode sowie die Privatisierung des' "Mischkonzerns 

Austrian Industries AG. 
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Die Aufgaben dei öIAG und die Privatisierung de,r Unternehmen der 

örAG sollen daher durch das vorliegende Bundesgesetz neu geregelt 

werden. , Der Gesetzentwurf ist von der Absicht getragen, die Eigen­

tÜInerfunktiQn des Staates durch mehrheitliche p'rt vatisierung 'in 
angemes�ener Frist zurückzuführen; gleich�eitig soll das Ziel ver­

folgt werden, österreichiscp.e Indust-riesubstanz zu erhalten und 

weiter zu entwickeln. 

Die öIAG soll zur bestmöglicheh Vorbereitung der Privatisierung 

in den unmittelbar und mittelbar mehrheitlich in' ihrem ,Eigentum 

stehenden Unternehmen Strukturen schaffen, die di,e Effizienz und 

Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen sichern und den Erfordernis­

sen des Marktes und der Marktwirtschaft entsprechen. Die öIAG soll 

die zur Durchsetzung dieser Ziele notwendig�n Rechte erhalten. 

Der Gesetzentwurf geht iin Inte!resse der Optimierung der Ver"-
, . 

k;aufserlöse da,von aus, daß die Gestaltung der Unternehmensst+"uktu-

ren sowie das Ausmaß'und der Zeitpunkt der Privatisierungsschritte 

nicht durch Gesetz festges<i:hrieben" sondern, .so weit wie möglich, 

den Unternehmensorganen überlassen werden und daß fü'r die zu pri- , 

vatisierenden'Gesellschaften'keine gesellschaftsrechtlichE!n Son­

derbestimmungen festgelegt werden; der Gesetzentwurf schreibt aber 
\ 

. " . 

vor, daß sich die Organe der öIAG bei der Privatisierung an be-
.. 

stimmten Zielsetzungen zu orientieren haben, wie sie in der 

Koali tionsvereinbarung vom 11.11.1993 vereinbart wurden. D'ies ist 

insbesonqere bei der Gestaltung der der. Hauptversammlung vorzule­

genden Privatisierungskonzepte zu beachten. 

BESONDERER TEIL 

Zu Teil I: 

Teil r enthält eine Novellierung des {HAG-Gese.tzes vom 4. ApriL 
. , 

1986 und definiert insbe,sondere die AufgabeT,l der ÖIAG neu; außer-

dem wird gesetzlich angeordnet" daß die Austrian Industries AG 
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ihre Unternehmensstruktur aufzugeben hat und mit der ÖlAG als auf­

nehmender Gesellschaft zu verschmelzen ist; im lnteress� besserer 

Lesbarkei t und Verständlichkeit des Gesetzestextes wurden die i' 

§§ 2 bis 7 ÖIAG-GE;lsetz zur Gänze neu gefaßt . 

Zu § lAbs. 3 ÖlAG":'Gesetz: 

Damit wird die Unterrie�ensstruktur der Austrian lndustries AG 

aufgegeben, desgleichen der Name IIAustrian 'lndustries". 

Zu § 1 Abs., 4, ölAG-Gesetz:_ 

Das'Unternehmensziel der ÖlAG wird durch diese Anordnung geändert. 
, , 

Aus § 2 Abs. 1 öIAG-Gesetz in der bisherigen Fassung iVm mit Ar-

tikel 111 § 3 lit . b) Firianzierungsgesetz 1991, 'BGBl .Nr. 421/ 

1991, war bisher ableitqar, daß die öIAG mit 'den ihr gehörigen 

Unternehmen einen Konzern bildet und daß die in der, Austrian Indu­

stries AG zu einem österreichischen, Industriekonzern zusammenge­

faßten Unternehmen mittelfristig über die 50%-Grenze hinausgehend 

privatisiert werden sollen. Anstelle dieses Auftrages soll nun dfe 

Verpflichtung treten, die Betei�igungen an den industriellen Un- ,�­

ternehm�ngen bzw. Unternehmensgruppen in arigemessener Frist mehr­

heitlich zu privatisieren . 

Das Gesetz schreibt nicht vor, in welcher Form die Abgabe von An-
'
teilsrechten erfol�en soll ; dies kann z .B .  durch Veräußerung an 

einen oder mehrere institutionelle oder strategische Anleger, 

durch Verkauf über die Börse, aber auch durch Kapi talerhöhungen 
geschehen �, 

In § 1 Abs. 4 ÖIAG-Gesetz wird außerdem festgehalten, daß/die be:­

stehende, industrielle Substanz und ,die öste�n;ichische Wert­

schöpfung erhalten bleiben sb�len, soweit dies wirtschaftlicl1 ver­

tretbar ist. 

- ,J 

, I 
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Das Gesetz ordpet ferner an, daß einzelne B�triebe öder mittelbare 

Beteiligungen, inspesondere solche die nicht zum Kernbereich gehö­

ren, getrennt abgegeben werden können; dies wird insbe,sondere dann' 

'geboten sein, wenn eine solche Teilprivatisierung unter Bedacht­

nahme auf § lAbs. 4 OIAG-Gesetz eindeutig bessere Privatisie­

rungserlöse erbringt. 

Es wird auch ,angeordnet, daß der in § l Abs . 4 OlAG-Gesetz 'neu de­

finierte Auftrag an dieÖlAG in die Satzung der Gesellschaft auf-. 

zunehmen i st. 

Der Auftrag zur mehrheitlichen Abgabe der "industriellen" Beteili­

gungen erfaßt nicht d�n Bergbauber�ich, der derzeit schrittweise 

reduziert wird. 

Zu § 2 Abs . I ölAG-Gesetz: 

Die Gesellschaft hat, darauf hinzuwirken, daß bei dEm Unternehmun­

gen mögliChst günstige Voraussetzungen für die �rivatisierung ge­

schaffen i werden. 

Bei einzelnen Gesellschaften werden der Privatisierung tiefgrei­

fende Sanierungsmaßnahriten vorahgehen müssen; andere Gesellschaften 

werden innerhalb kürzerer ,Frist privatisierbar sein. 

Zu den Vorbereitungsmaßnahmen für die Privatisierung kann auch die 

Zusammenfassung mehrerer Unternehmen zu einer Unternehmens gruppe 

gehören. Dabei ist insbesondere an die Zusammenfassung des Stahl-
. , 

Bereiches und des Technologie-Bereiches gedacht;' aber
' 

auch der 

umgekehr�eVorgang der Spaltung oder der Ausgliederung kann zur 

Vorbereitung der Privatisierungsmaßnahmen zweckmäßig sein . Z, ur 

Erhaltung vonSynergieeffekten sind auch Beteiligungen eines Un­

t.ernehmens (einer ,Unternehmensgruppe) an einem andereh Unternehmen 

der ÖlAc;-Gruppe ',mögliCh. 

. , 
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Der bisherige Auftrag zur Konzernbildung gemäß §' 2 Abs-. lö,IAG­

GeSetz -in der pisherigen Fassung entfällt. Da sich die Weisungen 

und Richtlinien nur auf die optimale Vorbereitung von Privatisie-
, . . . . 

rungsvorgängen beschränken , fehl t es an der umfassenden BeherJ;'- , 

schtingund der für ein Kon�ernverhältnis erforderlichen einheitli­

chen Leitung durch die OIAG; es entsteht sOIllit aufgrund dieser 

Weisungs..,. und Richtlinienbefugnis kein Konzernverhältnis. Aus­

drücklich wird auch die Bildung eines Konzernverhaltnisses ausge­

schlossen. 

Zu § 2 Abs. 3 öIAG-Gesetz: 

Aus dieser Bestimmung folgt, daß weiterhin kein Entsendungsrecht 

der Arbeitnehmervertreter in-den AufsichtsJ;at der öIAG besteht. 
I 

! 

Zu § 3 Abs� 1 und 2 öIAG-Gesetz: 
Es handelt sich hiebei um den § 103 Abs. 2 Aktißflg�setz nachgebil­

deten Sondertatbestand, der Entscheidungsbefugnis der Hauptversamm- , 

lung. Die vorangehende Befassung des Aufsichtsrates ist vorgese­

hen, - die Hauptversammlung ist aber bei ihrer Entscheidung (wie 

nach § 103 Abs. 2 Aktiengesetz) nicht an die, EntSCheidung des Auf­

sichtsrates gebunden�, 

Das erste Privatisierungskonzept soll sich an den im Koalitions­

abkommen vom 11. 11. 1993 verankerten Zielvorstellungen orientieren . 

Spätere ,Privatisierungskonzepte ,können insbesondere derzeit noch 
I '. ; 

nicht festlegbare Details enthalten und auf die zukünftige 

wirtschaftliche EntwiCklung 'RÜcksicht nehmen. 

Nach dem Gesetz sollen die Privatisierungskonzepte insbesondere 

die Art und das Ausmaß sowie die Termine der geplanten.Privatisie"" 

rungen enthalte� . Diese Formulierung gestattet es, zusätzliche 

Korikretisierungen in die Privatisierungskolizepte aufzunehmen. -
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Die Privatisierungskonzepte stehen in einem .inneren Zusammemha ng 

mit der Zuzählung des iri Teil 11 Z 4 vorgesehenen Gesellschafter­

darlehens des Bundes . 

Die wesent'iichen Grundsätze der Koalitfonsvereinbarung sollen in 

, das erste von der Hauptversammlung zu beschließende Pr:lvatisie:'" 

rungskonzept einfließen. Nach den in der Koalitionsvereinbarung 

vom 11.11.1993 enthal tenen Vorstellungen soll die Technologiegrup­

pe bis Mitte 1994' zu 51 % ü,ber die Börse pri.vatisiert werden; alle 

vorbereitenden Maßnahmen dazu sollen sofort beginnen. Zur Sicher­

stellung der Zusammenarbei t ·zwischen der Stahl-:- und der Technoio .... 

giegruppesollen die bei den Gruppen zunächst mit 2 5  % mIteinander 

verschränkt werden. 24 % der 'Technologiegruppe sollen zunächst bei 

der ÖIAG verbleiben . .  

Die Edelstahlgruppe Böhler-Uddeholm soll nach Kapitalausstattung 

bis Ende 1996 an dielBörse gebracht werden; die Mehrheit drr 

Aktien soll. an der Börse plaziert werden. Die Austria Meta11 AG 

söll nach Durchführung des sanierungskonzeptes vom 14 .10.1993 

mehrheitlich privatisiert werden. Die ÖMV soll 1994 mehrheitlich 

privatIsiert werden, die Privatisierung der öMV söll bis Ende 1995 

abgesch1pssen sein. Bei allen Privatisierungen sollen österreichi­

sche Interessen gewahrt werden; die Entscheidung darüber wird den 

Organen der ÖIAG obliegen . 

Weitere direkte Verkäufe, Börsegänge und Fortsetzungen bereits 

erfolgter Börseeinführungen sind bei folgenden Unternehmen vorge­

sehen, wobei die Anteilsrechte bis zu 100 % abgegeben werden sol.:.. 

len: 
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SGP Verkehrstechn�k GmbH 
, ' 

VAE Eisenbahnsysteme Aktiengesf;!llschaft 

AUSTRIA MIKROSYSTEME AKTIENGESELLS,CHAFT 

VOEST-ALPlNE Medizintechnik Gesellschaft m .b .H." 

VOEST-ALPINE; Bergtechnik Gesellschaftm .b .� .  

VOEST-ALPINE Steülel Gesellschaft ID. b.H. 
SCHOELLER-BLECKMANN Edelstahlrohi Aktiengesellschaft 

.� 

AVSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEMTECHNIK GESELLSCHAFT M. B .,H. 

Zu § 3 Alls 30IAG"""Gesetz: 

Zur politischen Absicher�ng ist vor Clem Hauptversammlungsbeschluß 

der Bundesregierun.g darüber zu ber'ichten . 

Zu § 3  Abs . 4 ÖIAG-Gesetz: 

Um dem zuständigen Bundesminister eine Kontrolle über den Fortgang 

der Privatisierungsarbeiten zu ermöglichen, wird der Vorstand ver­

pflichtet, 
-
dem Bundesntinister für ö�fentliche Wirtschaft und Ver­

kehr halbjährlich über den Fortgang der Privatisierung zu berich­

ten . Die Pfl'icht des Vorstandes gemäß § BI :Aktiengesetz dem Auf­

sichtsrat regelmäßig, Üingstens viertel jährl ich zu berichten, 

bleibt davon unberührt . 

,Zu §, 4 Abs . 1 ÖIAG"..Gesetz: 

Abweichend von der bisherigen Rechtslage soll die Berichterstat� 

tung an den Hauptausschuß des Nationalrates über die,beabsichtigte 

Bestelltmg und Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern entfallen, 

da sich in der Vergangenheit daraus fallweise Verzögerungen dring­

licher AufSichtsratsbestelltingen ergeben haben . 

Zu ' § 4Abs . ' 3,' OIAG-Gesetz : 

' Die Bestimtnungenthält'eine Drittelparitätsregelung sui generis. 

Die Ausschüsse des A.ufslchtsrates sind ebenfallsdrittelparitä­

tisch zusammenzusetzen . 
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Zu § 5 ÖIAG:"'Gesetz: 

Im Aufsichtsrat der ÖIAG soll ein Privatisierungsausschuß einge­

richtet werden, der die Verhandlungen des AUfsichtsrates vorberei­

ten und die A�sführungen seiner Beschlüsse übE!rwachen soll. Nach 

allgemeinem Aktienrecht könnten ihm auch Entsc1:leidungsbefugnisse 

übertragen w�+den. 

Der BunJesarbeitskammer und der Bundeskammer der g�werblichen 

Wirtschaft'wird dadurch das Recht eingeräumt, je einen Sachver­

ständigen zu nominieren, die den Sitzungen des Privatisierungsaus­

schusses sowie den Sitzungen des Aufsichtsrates, bei welchen Fra­

gen der Privatisierung beha�delt .werden, teilnehmen können; diese 

sind Sachverständige im Sinne von § 93 .Abs . 1 2. Satz: Aktienge­

setz . Durch die Gesetzesbestimmung ist klargestellt, daß sie nicht 

bloß �m einzelnen Si t�ungen, sondern an allen einschlägigen Si t-· 

zungen teilnehmen können . 

Zu § 6 öIAG-Gesetz: 

Da die Unternehmensgruppen, deren Anteile über die Börse abgegeben 

werden sollen) erst neu errichtet werden müssen, muß das Erforder­

nis gemäß § 86 Abs . 1 Z 3 letzter Satz Börsegesetz, wonach an die 

Börse gehende Aktiengesellschaften jedenfalls den Jahresabschluß 

für ein volles Geschäftsjahr veröffentlicht haben müssen, entfal� 
len. 

Zu § 7 Abs. 1 öIAG-Gesetz:. 
, . , 

Die Herstellung-der Privatisierungsvoraussetzungen und die Zusam-

menfassung von Unternehmen zu Unternehmensgruppen setzt verschie­

dene UmstrukturierungSmaßnahmen v9raus . Umgründungen sowie Betei­

ligungsübertragungen, auch wenn sie keine Umgründungen im techni- ' 
sehen Sinn darstellen, sollen daher von den bundesgesetzlieh gere­

gelten Abgabetl und Gebühren befreit werden . 

655/A XVIII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original)20 von 24

www.parlament.gv.at



.11 • �\ 

... ' �, c...' 

- 9 ;.... 

Zu § 7 Abs. 2 öIAG-Gesetz: 

Mittelzuführungen des Bundes an' die ÖIAG solleniri die bereits 

l?isher bestehende Abgabenbefreiung einbezogen werden. 

Zur ,Streichung der Anlage 'Zum öIAG-Gesetz: 

Der Katalog der Unternehmen, welcher bisher in der Anlage zum' 
, , 

ÖIAG-Gesetz angeführt war, ist durch die bisher durChgeführten Um-

strukturierungsmäßnahmen überholt; die neuerliche Festschreibung 

'von Gesellschaften in einer;Anlage ist im Hinblick auf die beab­

sichtigten neuerlichen Umstrukturierungsmaßnahmen und die bevor� 

stehenden Privatisierungsm�ßnahmen nicht zweCkmäßig. 

Zu Teil 11 

Teil II'enthält eine Novellierung d,es Bundesgesetzes vom 9. Juli 

1991, mit dem fihanzielle BeziehUflgen zwischen dem Bund und der 

ÖIAG geregelt werden (Fillanzierun'gsgesetz 1991). 

Zu Artikel I § 1 Finanzierungsgesetz '1991: 

Im Finanzierungsgesetz 1,991 War bisher vorgesehen, daß die dort 

zitierten Vorschriften mit der Privatisierung der Austrian Indu­

stries ÄG au-ßer Kraft treten. Da nun die Austr,ian Industries AG 

durch VerS�hme1zung mit der ÖIAG untergeht und statt dessen die 

Privatisierung auf unteren Ebenen durChgeführt werden soll, ist es 

nun erforderlich, die zi tierten Vorschrif'ten ausdrücklich außer 

Kraft zu setzen und nicht mehr vom Eintritt einer Bedingung abhän­

gig zu machen. 
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Zu Artikel 11 § 1 und § 2 Finanzierungsgesetz 1991: 

§ 1 ordnete bisher an� daß die Vorschri�ten des nachfolgenden § 2 

ab dem Zeitpunkt, in dem die Aktien der Austrian Industries AG 

niCht mehr im Allein�igentum der öIAG stehen, anzuwen4en sind; da, 

di� Austrian I;ndustries AG mit der öIAG als aufnehmender Gesell� 

schaft verschmolzen werden soll, soll aucll die' im Gesetz enthalte­

ne Bedingung' für das Inkrafttreten des, § 2, erlöschen, ,womi t der 

nachfolgende § 2 des Finanzierungsgesetzes 1991 (i� der durch das 

vorliegende Bundesgesetz geänderten Fassung) uneingeschränkt in 

Kraft tritt. 

Bei den Vorschriften des § 21/handelt es sich insbesondere um fol­

gende Bestimmungen: 

Gemaß Abs. 1 wird festgelegt, daß der Bundesminister für Finanz�n 

weitere Haftungen für Kre4itoperationender öIAG nur mehr dann 

übernehmen darf, wenn es sicp um Umschuldungsmaßnahmen für bereits 

früher mit Bundeshaftung aufgenommene Anleihen, Darlehen oder Kre­

dite der Ö1AG, oder soweit es sich um Umschuldungen der öIAG für 
, ' 

Zinsenzahlungen von maximal 7. 500 Millionen Schilling aus solchen 

Anleihen, Darlehen 'oder Krediten handelt; dieser Betrag steht im 

Zusammenhang mit dem gemäß Teil 11 Z 4 (Artikel III § 2 Finanzie­

rungsgesetz 1991) gewährten Gesellschafterdarlehen in der gleichen 
Höhe. 

,Außerdem wird Abs. 1 'um eine Bestimmung ergänzt, wonach die 

Kost,en, welche mit den auf WunsCh des Blindesminis,ters für Finanzen 

von der öIAG durchzuführendem Umschuldungsmaßnahmen 'verbunden 

sind, der ÖIAG vom Bpnd zu ersetzen sind. 
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Gemäß Abs. 2 ist der Bundesminister für Finanzen verpfl ichtet, der 

ÖIAG die Ausgaben für Zinsen und Tilgungen von -Kreditoperationen, 

welche die öIAG'zur Finanzierung der verstaatlichten Unternehmen 

mit Bundeshaftung aUfgenommen hat, zu ersetzen. Damit soll einer-, , ' . , 

seits der wirtschaftlichen Situation der öIAG-Rechnung getragen 

werden und.andererseits jede mögliche Beeinträchtigung der Priva­

tisierung von verstaatlichten Unternehmen'durch eine eventuelle 

Haftung" dieser U�ternehmen bzw .. durch eine eventUelle Haftung von 

Erwerbern dieser Unternehmen für alte Verbindl'ichkeiten der ÖIAG 
bzw. der Austrian .. Industries AG vermieden werden .. 

Zu Artikel 11 § 2 Abs. 3 Finanzierungsgesetz 1991: 

Diese Be�timmu�g'stellt sicher, daßdi� Kapitalmarkttransaktionen 

der ÖIAG nur mit Genehmigung des Bundes abgewickelt werden können. 

Zu Artikel III. § 2 Ahs. 1 Finanzierungsgesetz 1991: 

Dieses nachrangige Darlehen soll der Finanzierung der Eigenkapi­

talzufuhr bei der Böhler-Uddeholm AG und der überbrückung bis zu 

dem Zei tpunkt, zu dem mögliChst günstige voraussetzun�en fü� Pri­

vatisierungsmaßnah{nen gegeben sind, dienen; Es ermöglicht somit 

eine zeitliche und erlösmäßige Optimierung der im ÖIAG-Gesetz vor­

gesehenen Privatisierung. Daher ist·auch vorgesehen, daß dieses 
. Gesellschafterdarlehen aus den Erlösen der Pr! vatisien;mgsmaßna.h­

men zu�ückzuzahlen ist. 

Es ist vorgesehen, der öIAG noch vor der Zuzählung des Darlehens 

eine Darlehenspr.omesse zu geben. Klargestellt wird,. qaß bereits 

durch �ie Einräumung e;iner Promesse über das Gesellschafterdarle­

hen eine strafrechtliche Verantwortung der Organe der öIAG sowie 

der Organe ihrer Tochter� updBeteiligungsgesellschaften nach 

§ 159 Abs. 2 stGa.usges<;=h10ssen ist. 
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Zu Artikel III § 2 Abs. ',2 ÖIAG-Finanzierunqsg'esetz' 1991: 

Die teilweise oder gänzliche ,Zuzählung des Gesellschafterdarlebens 

an die öIAG wird davon abhäng�g gemacht, daß bei der Umsetzung' des 

gemäß § 3,Abs. l öIAG-Gesetz der Hauptversanun1ung vorzulegenden 

Privatisierungskonzeptes entsprechend� Fortschritte gemacht wer­

den; die'Bundesregi�rung ist·auf diese Weise in der Lag�, die 

Übereinstimmung der Privatisierungsfortschritte mit den in der 

Koalitionsvereinbarung vomll.l L 1993 festgelegten P'ri vatisie,.., 

rungszielen zu überwachen. 

Zu Artikel III § 2,Abs. 3 und Abs. 4'Fitlanzierungsgesetz 1991: 

J;:>as Gesellschafterdarlehen des Bundes wird' mit Nachrangigkeit .aus­

gestattet. Eine Rückzahlung h�t nur aus Privatisierungserlösen und 

unter der Voraussetzung zu erfolgen, daß dadurch andere Verpflich­

tungen der öIAG nicht beeinträchtigt wE;!rden. So hat sich die ÖIAG 
'. bei der Finanzierung 'des Erwerbs der öMv-Beteiligungen von der 

Austrian Industries AG dazu verpflichtet, ' die hiebei aufgenommenen 
, . 

Kredite aus dem Veräußerungserlös der ÖMV-Akti�n vorrangig zu til-

gen; diese Verpflichtung ist daher vorrangig vor der Tilgung des 

nachrangigen Kapila!s zuerfüllen. 

Das nachrangige Gesellschafterdarlehen stellt damit rechtlich und' 

betriebswirtschaftlieh Eigenkapital dar. Zur Erhöhung der Bonität 

der ÖIAG wird deshalb der gesonderte Ausweis im Elgenkapital vor­

gesehen; entsprechend Artikel IV Abs. 2 ÖIAG-Finanzier�.mgsgesetz 

1987 wi rd w.eiters angeordnet,. daß bereits die Promessen aktivisch 

und passivisch gesondert auszuweisen sind. 

' . . . : 
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